
werkschaftsorganisation für bestimmte Aufgabenbe
reiche bildet und die unter dem Vorsitz eines BGL- 
Mitglieds arbeiten. Zu den Aufgaben der В GL ge
hört es,
- den /  sozialistischen Wettbewerb zu organisie

ren und die Werktätigen für eine aktive Teilnah
me am Wettbewerb zu mobilisieren;

- den gewerkschaftlichen Standpunkt zu den be
trieblichen Plandokumenten auszuarbeiten und 
die umfassende Teilnahme aller Werktätigen an 
der Plandiskussion zu organisieren;

- auf die konsequente Verwirklichung des /  Lei
stungsprinzips Einfluß zu nehmen;

- die politische und fachliche Qualifizierung der 
Werktätigen zu unterstützen;

- sich für die Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Werktätigen einzusetzen;

- auf ein reges und vielseitiges geistig-kulturelles 
und sportliches Leben hinzuwirken.

Dabei wirkt die В GL eng mit den anderen Gewerk
schaftsfunktionären, insbesondere den Vertrauens
leuten, zusammen und leitet diese in ihrer gewerk
schaftlichen Arbeit an. Um ihre Aufgaben als Inter
essenvertreter der Werktätigen erfüllen zu können, 
nimmt die В GL die Rechte der Gewerkschaften { /  
gewerkschaftliche Rechte) im Betrieb wahr. In Be
trieben mit mehr als 300 Gewerkschaftsmitgliedern 
werden neben der В GL auch Abteilungsgewerk
schaftsleitungen gewählt. Sie sind der В GL nachge- 
ordnete Leitungen und nehmen in ihrem Zuständig
keitsbereich - der Abteilungsgewerkschaftsorgani
sation - die gewerkschaftlichen Rechte wahr.

Betriebskollektivvertrag (BKV) - zwischen dem Be
triebsleiter und der /  Betriebsgewerkschaftsleitung 
jährlich abzuschließende Vereinbarung zur aktiven 
Einbeziehung der Werktätigen in die Leitung und 
Planung des Betriebes, zur Entfaltung schöpferi
scher Initiativen im /  sozialistischen Wettbewerb, 
zur Entwicklung eines hohen Kultur- und 
Bildungsniveaus und zur Förderung der sportlichen 
Tätigkeit (§28 AGB; Richtlinie des Ministerrates 
der DDR und des Bundesvorstandes des FDGB zur 
Arbeit mit dem Betriebskollektivvertrag vom 
23.5.1985, GBl. 11985 Nr. 14 S. 173). Ein BKV wird 
für jeden Betrieb ausgearbeitet. Er enthält konkre
te, abrechenbare und termingebundene Verpflich
tungen des Betriebsleiters und der BGL sowie solche 
Festlegungen, die gemäß arbeitsrechtlichen Vor
schriften in den BKV gehören. Verpflichtungen und 
Festlegungen umfassen folgende Komplexe:
- Entwicklung und Förderung der schöpferischen 

Initiative der Werktätigen,
- Durchsetzung des Leistungsprinzips bei Lohn 

und Prämie,
- Verbesserung der materiellen Arbeitsbedingun

gen der Werktätigen und des Inhalts der Arbeit,
- Sicherung und Entwicklung der gesundheitlichen 

und sozialen Betreuung der Werktätigen,
- Förderung der allseitigen Bildung der Werktäti

gen,
- Entwicklung des geistig-kulturellen und sportli

chen Lebens,

Beurteilung

- Frauenförderung (Frauenförderungsplan),
- Verwendung der Mittel des Kultur- und Sozial

fonds sowie des Leistungsfonds der Betriebe zur 
Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen der Werktätigen.

Zum BKV gehören eine Reihe von Anlagen, in de
nen solche Verpflichtungen und Festlegungen fixiert 
sind, die langfristig Gültigkeit besitzen. Dazu gehö
ren unter anderem Regelungen zur Mitwirkung der 
Werktätigen an der Planausarbeitung, zur Planauf
schlüsselung, Grundsätze für die Organisation und 
Durchführung von Leistungsvergleichen, Regelun
gen zur Verleihung des Ehrentitels „Kollektiv der so
zialistischen Arbeit“ und die Betriebsprämienord
nung. Festlegungen im BKV und in den Anlagen, die 
gegen Rechtsvorschriften verstoßen, sind rechtsun
wirksam.
Der Entwurf des BKV wird nach Diskussion mit den 
Werktätigen, die mit der Plandiskussion zu verbin
den ist, von der Gewerkschaftsmitglieder- bzw. der 
Vertrauensleute Vollversammlung beschlossen. Über 
die Erfüllung des BKV legen der Betriebsleiter und 
die BGL im Zusammenhang mit der Berichterstat
tung über die Planerfüllung und die Wettbewerbser
gebnisse vor der Gewerkschaftsmitglieder- oder der 
Vertrauensleutevollversammlung Rechenschaft. 
Der Betriebsleiter und die leitenden Mitarbeiter ha
ben auf Verlangen vor den betrieblichen Gewerk
schaftsleitungen Rechenschaft über die Erfüllung ih
rer Verpflichtungen aus dem BKV zu legen (§29 
AGB). /  gewerkschaftliche Rechte

Betrug - strafbare Handlung gegen das sozialisti
sche, persönliche oder private Eigentum, die derje
nige begeht, der einen anderen durch Täuschung zu 
einer das Eigentum schädigenden Vermögensverfü
gung veranlaßt, um sich oder anderen Vermögens
vorteile zu verschaffen (§§ 159-162,178-181 StGB). 
Der B. kann viele Formen aufweisen, z. B. Scheck
reiterei { /  Scheck), unbefugte Vorlage eines frem
den Sparkassenbuches zur Auszahlung von Geld, be
trügerische Ausnutzung des Tankkreditscheinver
kehrs, bewußter /  Preisverstoß. Auch derjenige, 
der vorsätzlich bestimmten gesetzlichen Informa
tionspflichten, z. B. über den Wegfall der Vorausset
zungen zur Zahlung von Kindergeld, nicht nach
kommt, täuscht durch Unterlassen und begeht damit 
einen B. Die Bestrafung richtet sich nach der ange
griffenen Eigentumsform und dem konkreten Sach
verhalt des B.

Beurkundung /  Formerfordernisse bei Rechtsge
schäften

Beurteilung - vom Betrieb vorzunehmende schriftli
che zusammenfassende Einschätzung der Tätigkeit, 
der Leistungen und der Entwicklung eines Werktäti
gen während dessen Betriebszugehörigkeit. Der Be
trieb ist zur Anfertigung einer В. verpflichtet, wenn
- das /  Arbeitsrechtsverhältnis oder das Lehrver-
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